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No*22. 1. Juni 1935* VI. Jahrgang*

In Grünen, 
Julius Sturm.

Soiöflg heller Frtthlingstag, Rosig frische Kinderschar,
Leréhonlied und Finkenschlag, Aeglein,wie die Sonne klar,
Junge Gänslein, junges Grün, FUsslcin ohne Strümpf und Schuh,
Veilchen, die- in Grase blühn. - Und der Flöte Klang dazu:

Herz vergiss nun leid und Qual, 
Und der Blume gleich in Tal

> Öffne dich der Sonne weit,
Bis in dir es lenzt und mait.

Kirchliches :Getauft wurde Andreas des Andreas Bück 
, »—------- No Gott gebe ihn Vachs tun und Gedeihen

zur Freude der Eltern und zur Ehre seines 
Nanons !

Es wird nochmals aufmerksam gemacht auf das in dem vorigen Nachrich
tenblatt angekündigte”Zuidessche Legat”.Mit 
Sonntag den 2/VI. läuft die Frist zur Bewerbung 
ab*

Endlich wird darauf hingewiesen,dass diese Koche eine festliche wurden 
soll.Bonnerstag den 6/Vl.wird der Heldengedenk« 
tag gehalten und an 8/V1. ist der Tag der Sein« 
kehr und fcronbeSteigung durch S.Majestät unsre rn 
König.Beide Tage sollen als Staatsfeiertagu

, n würdig gestaltet werden.
An Gedenktage ziehen die Schulkinder 9 Uhr aus der Schule in die Kir« 

ehe an der Heldengedenktafel vorüber auf den 
Friedhof zum Hcldengrab.Hier wird eine Anspra« 
ehe und ein Gebet gehalten.

Das löbliche Presbyterium,der Geneinderat und die Gemeindeglieder,die 
teilnehnen,werden ersucht sich den Zuge in dur 
Kirche anzuschliessen.

Zur Feier der Throneinnahne findet gleichfalls 9 Uhr ein Gottesdienst 
in der Kirche statt,zu welchen ebenfalls diu 
freundliche Einladung ergeht.Das

1. Die Gemeinde Vledoni vergibt an 17/vl. 1. J. den Bau
eines Viehunterstandschopfens in 'Jer tu von 
Lei 118,000—

2. Den 7/Vl.nachn 3 Uhr wird im Rathaus zu Veidcnbach
das in den 'Jasserabflussgräben neben der Koni= 
tatsstrasse Heldsdorf-Weidenbach befindliche 
Gras verkauft.

3. Das Militär verkauft an 13/Vl.auf den Viehplatze
in Kronstadt 2 Pferde und 2 Maultiere.

4. Den 19/V1. kauft in Kronstadt die Runontcnkonnisson
Pferde gegen sofortige Barzahlung.

5. Der Kostenvoranschlag der Gemeinde pro 1935/36
liegt zur allgemeinen Einsichtsnahnu von 31/V 
bis 11/V1.1. J.in Gemeinde ante auf und kann in 
dieser Zeit eine etwaige Einwendung gemacht wur= 
den.


